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Erläuterungsbericht 

zum wassertechnischen Fachbeitrag zur Entwässerung des geplanten Neubaus der S 84 Niederwartha 

– Meißen BA  2.2. 

1. Gegenstand der Planung 

Das geplante Bauvorhaben umfasst den zweistreifigen Neubau der S 84 beginnend am östlichen Aus-

bauende des geplanten Knotenpunktes S 84n / Ziegelweg des angrenzenden BA 3 bis zum Anschluss 

an den 2015 fertiggestellten BA 2.1. Der in dieser Unterlage betrachtete BA 2.2 ist Bestandteil der Neu-

baumaßnahmen B6 und S84 im Zuge der Elbtalstraße Dresden - Meißen von BAB A4 AS Dresden 

Altstadt bis B101 in Meißen. 

Am östlichen Ausbauende des geplanten Knotenpunktes S 84n / Ziegelweg des angrenzenden BA 3 

beginnend wird die geplante Trasse der S 84 im BA 2.2 mit einem Bauwerk über den vorhandenen 

Knotenpunkt Industriestraße / Am Baggerteich geführt und schwenkt dann in einem großen Bogen zu 

einer parallelen und geländegleichen Lage zu den Bahnanlagen der DB AG. Dabei werden sowohl die 

S 82 Dresdner Straße als auch die Kötitzer Straße höhenfrei mit Bauwerken gequert. Östlich der Kötit-

zer Straße folgt die Trasse ab Bau-km 11+745 dem Anschlussgleis der Firma ThyssenKrupp AG und 

wird dann in abschnittsweiser Troglage durch das Gewerbegebiet Coswig unter Beachtung der sich in 

Nutzung befindlichen Gewerbebetriebe weiter bis zum Anschluss an den bereits fertiggestellten BA 2.1 

geführt. Die Einmündung des als Verbindungsstraße ausgebauten Verkehrszuges „Nach der Schiffs-

mühle“ wird höhengleich an die S 84n angeschlossen. 

Neben dem Straßenbau umfasst das Vorhaben auch Maßnahmen zur Entwässerung der Verkehrsflä-

chen, Lärmschutzmaßnahmen sowie ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die Länge der 

Baustrecke beträgt 2,6 km. 

Die Neubautrasse der S 84 verläuft im BA 2.2 als anbaufreie Hauptverkehrsstraße vollständig innerhalb 

bebauter Gebiete. Die Gradientenführung ist durch folgende Zwangspunkte gekennzeichnet: 

− Überführung der S 84 über die Industriestraße (Damm bis 8,4 m über GOK) 

− höhengleiche Lage im Bereich der Parallellage zu den Gleisanlagen der DB AG von Bau-km 

10+800 bis 11+800  

− höhenfreie Kreuzung des Verkehrszuges Grenzstraße / An der Walze durch Führung der S 84 

in Troglage (Einschnitt bis 3,0 m unter GOK), Überführung des Verkehrszuges Grenzstraße / 

An der Walze mittels Bauwerk und anschließenden Dammhöhen bis ca. 3,0 m 

Die geplante Fahrbahnbreite der S 84 beträgt 8,00 m, beidseitig schließen sich 1,50  m breite Bankette 

an.  

Fließgewässer sind von der Baumaßnahme nicht betroffen. 
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2. Geplantes Entwässerungskonzept 

Im Hinblick auf die Grundwasserneubildungsrate und den Gewässerschutz ist alles anfallende Oberflä-

chenwasser von versiegelten Flächen vorrangig dem Untergrund zuzuführen (Versickerung). Dement-

sprechend fordert die RAS-Ew, Pkt. 1.2.3 „grundsätzlich eine flächenhafte Versickerung des Straßen-

oberflächenwassers über die Böschungen oder über die Rasenmulden anzustreben. Hierdurch wird 

das Wasser an Ort und Stelle während der Bodenpassage durch konzentrationsmindernde Rückhalte- 

und Abbauvorgänge gereinigt und steht der Grundwasserneubildung zur Verfügung“. 

In der vorliegenden Planung wird dem Grundsatz der vorrangigen Versickerung des auf den Fahrbah-

nen anfallenden Niederschlagswassers auf Banketten, Böschungen und in Mulden bei entsprechender 

Flächenverfügbarkeit Rechnung getragen. Für die S 84 trifft dies für die Bereiche zwischen Bau-km 

10+320 - 10+815 und 12+245 – 12+327 sowie für die Verbindungsstraße „Nach der Schiffsmühle“ zu. 

Die Versickerung des von der Fahrbahn und dem Gehweg abfließenden Oberflächenwassers der ge-

planten Erschließungsstraße „Nach der Schiffsmühle“ erfolgt mittels einer Rigole mit vorgeschalteter 

Sedimentationsanlage. In Bereichen, in denen baugrundbedingt oder wegen fehlender Flächenverfüg-

barkeit keine Versickerung möglich ist, wird das Niederschlagswasser in geschlossenen Leitungssys-

temen gesammelt und in das Kanalsystem WAB Wasser und Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig 

eingeleitet (S 84 von Bau-km 10+815 bis 12+245 und Verkehrszug An der Walze / Grenzstraße).  

Für den Bereich 10+000 bis 10+320 wird bis zur Klärung des Altlastenverdachtes auf dem Flurstück 

555/12 von einer geschlossenen Entwässerung mit Übergabe der Wassermengen in den benachbarten 

3.BA ausgegangen. 

Der geplante Neubau der S 84 ist im BA 2.2 in insgesamt 12 Entwässerungsabschnitte (EA) unterteilt, 

wobei die Entwässerungsabschnitte EA 01 bis EA 08 die Hauptstrecke der S 84 umfassen, die Entwäs-

serungsabschnitte EA 09 bis EA 12 das nachgeordnete Straßennetz. 

3. Örtliche Verhältnisse 

3.1 Beschreibung des Entwässerungsgebietes 

3.1.1 Geografische Verhältnisse 

Der Untersuchungsraum befindet sich größtenteils im Siedlungsbereich der Stadt Coswig sowie klein-

flächig im Siedlungsbereich der Stadt Radebeul. 

3.1.2 Topografische Verhältnisse 

Das Gelände im Untersuchungsgebiet ist im Wesentlichen durch ebene Flächen gekennzeichnet. Es 

erreicht Höhen zwischen rd. 107,5 und 110,5 m ü. DHHN 92 (NHN). 
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3.1.3 Flächennutzung 

Die Nutzung ist städtisch geprägt. Es herrschen stark anthropogen überprägten Flächennutzungen vor: 

Größtenteils verläuft die Trasse über ehemalige Bahnanlagen sowie über Industrie- und Gewerbeflä-

chen. 

3.2 Untergrundverhältnisse 

3.2.1 Geologische Verhältnisse 

Das Gebiet von Coswig gehört regionalgeologisch zur Sächsischen Kreidesenke innerhalb der Elbtal-

zone. Das Grundgebirge wird hier durch kreidezeitliche Sedimente charakterisiert, welche in Form von 

Sand- sowie Ton-, Schluff- und Mergelsteinen vorhanden sind. 

Das Grundgebirge wird von umfangreichen quartären Ablagerungen bedeckt, welche hauptsächlich 

aus fluviatilen und glazialfluviatilen Sanden und Kiesen der Weichsel-, Saale- und Elster-Kaltzeiten 

bestehen. Diese sandig-kiesigen Schichten (Talsande bzw. –kiese) erreichen an der Untersuchungs-

strecke Mächtigkeiten von >15 m. Überdeckt werden diese durch eine 1...2 m mächtige Schicht Tallehm 

als jüngster natürlicher Horizont, welcher meist als sandiger Schluff vorkommt. Im gesamten Industrie-

gebiet von Coswig ist außerdem mit anthropogenen Ablagerungen infolge der langjährigen industriellen 

Nutzung des Geländes zu rechnen. 

3.2.2 Baugrundbeschaffenheit 

Im Ergebnis der durchgeführten Baugrunderkundungen wurden folgende Horizonte angetroffen: 

Schicht 0 Straßen- und Wegebefestigungen 

Schicht 1 Auffüllungen 

Schicht 2 Tallehm 

Schicht 3 Sand, enggestuft 

Schicht 4 Kies, weitgestuft 

Der Baugrund wird im gesamten Streckenverlauf bis in eine Tiefe von 15 m unter GOK durch haupt-

sächlich sandig-kiesige Böden (Elbsande- und –kiese) der Bodengruppen SE und SU nach DIN 18196 

charakterisiert. Diese Böden werden an der Geländeoberfläche lediglich von Auffüllungen und Tallehm 

überdeckt. Dieser leicht bis mittelplastische Tallehm (Schicht 2) bildet den jüngsten natürlichen Horizont 

und gilt gemäß DIN 18796 als sandiger bis stark sandiger sowie toniger bis stark toniger Schluff (UL, 

UM, TL, TM, SU*, ST*). Der Tallehm wurde nur in geringen Mächtigkeiten von 0,4...3,5 m (Ø 1,0…2,0 

m) erkundet und ist für Versickerungszwecke ungeeignet (kf = 5 x 10-7 m/s). 

Die Wasserdurchlässigkeit der im Planungsabschnitt durchgehend anzutreffenden Elbsande der 

Schicht 3 wurden zwischen rd. kf = 1,8·10-5 bis 1,0·10-4 m/s ermittelt. Sie sind damit für die Versickerung 

von Niederschlagswasser als gut bis sehr gut geeignet einzustufen.   
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3.2.3 Grundwasser 

Die quartären Sande und Kiese bilden einen großräumigen, zusammenhängenden Hauptgrundwas-

serleiter. Der erkundete Grundwasserspiegel befindet sich zwischen 102,5...104 m NHN (4...7 m unter 

GOK). Die im Streckenverlauf vorherrschenden Grundwasserverhältnisse sind als überwiegend frei 

(ungespannt) zu beschreiben. Als Bemessungsgrundwasserstand gilt ein HGW von 102,8 – 

105,0 m HNH.  

3.2.4 Gewässer 

Einziges Fließgewässer im Untersuchungsgebiet stellt der Lockwitzbach dar. An dessen vorhandener 

Querung der Industriestraße erfolgt keine Änderung. Die S 84 quert die Industriestraße bei Bau-km 

10+300 mit einem Brückenbauwerk. Eine Einleitung von Oberflächenwasser in den Lockwitzbach ist 

nicht vorgesehen. 

3.2.5 Wasserschutzgebiete 

Gemäß Auskunft des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Verkehr sind keine 

Wasserschutzgebiete (Stand 13.12.2016) von der Maßnahme betroffen. 

3.2.6 Überschwemmungsgebiete 

An der Kötitzer Straße gibt es einen Berührungspunkt mit dem festgesetzten Überschwemmungsge-

biete der Elbe (Stand 22.08.2014). Die S 84 wird mit dem Brückenbauwerk BW 3, welches in Parallel-

lage zur bereits vorhandenen Eisenbahnüberführung geplant wird, über die Kötitzer Straße überführt. 

Mit der Baumaßnahme ergeben sich keine Veränderungen der Abflußverhältnisse. Lediglich während 

der Errichtung des Brückenbauwerkes sind ggf. Vorsorgemaßnahmen (Hochwassermaßnahmeplan) 

zu treffen. 

4. Berechnungsgrundlagen 

4.1 Ableitung Oberflächenwasser 

4.1.1 Regenhäufigkeit / Wiederkehrzeiten 

Die Wiederkehrzeit bestimmt das gewünschte Maß an Sicherheit gegen Überstauung der Entwässe-

rungsanlage. Laut RAS-Ew kann im Regelfall bei der Bemessung von Straßenentwässerungseinrich-

tungen von folgenden Regenhäufigkeiten ausgegangen werden: 

- Entwässerung von Fahrbahnflächen über Mulden, Seitengräben oder Rohrleitungen: 

        n = 1  T = 1 a 

- Straßentiefpunkte       n = 0,2  T = 5 a 

- Trogstrecken mit Straßentiefpunkt     n = 0,1  T = 10 a 

- Versickerungsmulden      n = 1  T = 1 a 
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4.1.2 Regenspende 

Für die Bemessung der Entwässerungsanlagen wurde die Regenspende entsprechend dem KOSTRA-

DWD 2010R, Rasterfeld Spalte 65, Zeile 53 Coswig (SN) mit entsprechenden Häufigkeiten angesetzt. 

Daraus ergeben sich folgende Regenspenden:  

- r15;n=1   = 114,4 l/(s·ha) 

- r15;n=0,2   = 183,2 l/(s·ha) 

- r10;n=0,1   = 259,9 l/(s·ha) 

4.1.3 Spitzenabflussbeiwerte und Versickerungsraten 

Die spezifischen Abflussbeiwerte (ψS) bzw. Versickerraten (qS) werden in Anlehnung an die RAS-

Ew 2005 gewählt und betragen für: 

-  Fahrbahnflächen  ψS = 0,9 

-  Bankett  qS = 150 l/( s·ha) 

-  Dammböschung  qS = 150 l/( s·ha) 

-  Einschnittböschung  qS = 100 l/( s·ha) 

-  Transportmulden/-gräben  qS = 150 l/( s·ha) 

- Versickerungsmulden/-gräben  ψS = 1,0 und 

  kf,u = 5,6*10-6 m/s bzw. kf = 1,12*10-5 

Zuflüsse von Außeneinzugsgebieten zur Straßenentwässerung sind aufgrund der überwiegend sehr 

geringen Geländeneigungen im Verhältnis zu den Oberflächenabflüssen der befestigten Verkehrsflä-

chen vernachlässigbar gering. 

4.1.4 Berechnungsmethode 

Die Ermittlung der Regenwassermengen erfolgt nach dem Zeitbeiwertverfahren gemäß RAS-Ew 2005, 

Punkt 1.3.2.2. 

Die hydraulischen Berechnungen wurden mit dem Verfahren nach Manning/Strickler durchgeführt.   

4.1.5 Betriebliche Rauheit 

Die betriebliche Rauheit kb ist ein Pauschalwert, in dem die kontinuierlichen Energieverluste infolge 

Wandreibung und die lokalen Strömungswiderstände, die ebenfalls Energieverluste bewirken, zusam-

mengefasst sind. Lokale Verluste werden z. B. hervorgerufen durch 

- Lageungenauigkeiten (Sohldurchbiegungen, Versätze in Muffenverbindungen) 

- Zuläufe 

- Änderungen der Fließrichtungen 

Für die hydraulische Dimensionierung der Entwässerungsleitungen findet durchgängig der kb-Wert = 

0,5 mm für Kunststoffrohre nach RAS-EW Anwendung. 
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5. Ergebnisse der Planung 

5.1 Ableitung Oberflächenwasser  

5.1.1 Allgemeines 

Das geplante Vorhaben ist im Hinblick auf die Straßenentwässerung in insgesamt 12 Entwässerungs-

abschnitte unterteilt, für die jeweils Einleitstellen und Einleitmengen bzw. Versickerungsmengen aus-

gewiesen werden. Die Trennung der Abschnitte erfolgt in der Regel an Hochpunkten der Trasse oder 

an Einleitpunkten in das Kanalnetz. Eine Übersicht der Entwässerungsabschnitte ist in Unterlage 18.2.2 

– Lageplan Wassertechnischer Fachbeitrag – enthalten. 

Die S 84 verläuft vom Bauanfang kommend in Dammlage bis sie ab ca. Bau-km 10+800 in gelände-

gleicher Lage zur Bahnstrecken geführt wird. Ab Bau-km 11+905 verläuft die S 84 in Troglage und 

kreuzt die umzuverlegende Grenzstraße niveaufrei. Im weiteren Verlauf liegt die Gradiente geländenah 

und schließt in Einschnittslage an den bereits fertiggestellten BA 2.1 an. 

5.1.2 Straßenquerschnitt 

Folgende Straßenquerschnitte kommen zur Anwendung: 

Straße Fahrbahnbreite Randausbildung 
westlich / nördlich 

Randausbildung 
östlich / südlich 

S 84 8,00 m 1,50 m Bankett 1,50 m Bankett 

Nach der Schiffsmühle / 
Verbindungsstraße 

6,50 m 1,50 m Bankett 2,50 m Gehweg 

Grenzstraße / An der Walze 8,00 m einschl. beid-
seitig Radfahrstreifen 

0,50 m Bankett 2,50 m Gehweg 

Nach der Schiffsmühle /  

Erschließungsstraße 

6,50 m 2,50 m Gehweg 0,75 m Bankett 

 

Der Verkehrszug An der Walze / Grenzstraße erhält ein Dachprofil, alle anderen Fahrbahnen werden 

mit einseitiger Querneigung ausgebildet.  

5.1.3 Versickerungsmulden 

Soweit möglich ist die Entwässerung der Fahrbahnen durch breitflächige Ableitung über Bankett und 

Böschungen vorgesehen. Am Böschungsfuß der S 84 und der Verbindungsstraße „Nach der Schiffs-

mühle“ werden Mulden (i.d.R. 2,00 m breit, 0,40 m tief) angeordnet, in denen das Wasser aufgefangen 

wird und dort weiter versickern kann bzw. ab Bau-km 12+450 der S 84 abgeleitet wird (Transport-

mulde). Die Mulden werden mit 20 cm Oberboden angedeckt. Da die für die Versickerung als gut bis 

sehr gut eingestuften Sande der Schicht 3 von einer 0,4 – 3,5 m (Ø 1,0…2,0 m) dicken Schicht Tallehm 
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überdeckt werden ist die Herstellung von ca. 0,70 m breiten und i.M. 2,50 m tiefen Sickerschlitzen vor-

gesehen. Diese sind bis OK Schicht 3 mit Kies-Sand-Gemisch (filterstabil) zu verfüllen. Aufgrund der 

Tiefenlage empfiehlt sich der Einsatz von Grabenfräsen.  

Die Versickerungsmulden folgen i.d.R. der vorhandenen Geländeneigung und erhalten Erdschwellen 

im Abstand von ca. 10 m.  

5.1.4 Geschlossene Entwässerung 

Wenn aufgrund der Fahrbahnquerneigung der S 84 und der direkt angrenzenden Bahnanlagen von 

Bau-km 10+800 bis 11+900 bzw. im Bereich der sich anschließende Troglage die breitflächige Ablei-

tung nicht möglich ist, wird das Wasser in der Bordrinne gesammelt und über Abläufe, Schächte und 

Rohrleitungen abgeleitet. Gleiches gilt für den Verkehrszug An der Walze / Grenzstraße sowie für die 

Erschließungsstraße „Nach der Schiffsmühle“. 

Die Straßenablaufabstände ergeben sich aus der vorhandenen Längs- und Querneigung der Verkehrs-

anlage und der zu entwässernden Flächen. Die Ablaufabstände in den Bordrinnen wurden gemäß den 

Bemessungstabellen der RAS-Ew (Pkt. 1.4.3) ermittelt. Zur Optimierung der Ablaufabstände wurde von 

einer vollständigen Systemauslastung unter Berücksichtigung einer zulässigen Wasserspiegelbreite 

(sh. Pkt. 5.6.1) ausgegangen.  

5.1.5 Speicherblockrigole 

Das über Straßenabläufe, Schächte und einen neuen Regenwasserkanal gesammelte Oberflächen-

wasser der Erschließungsstraße „Nach der Schiffsmühle“ wird auf Grund fehlender Flächenverfügbar-

keit in einer Speicherblockrigole mit vorgeschalteter Sedimentationsanlage versickert (sh. Pkt 6.3). 

5.1.6 Entwässerungsabschnitte 

Im Folgenden wird die vorgesehene entwässerungstechnische Lösung einzeln für die jeweiligen Ent-

wässerungsabschnitte (EA) beschrieben. Der Ausbaubereich ist in insgesamt 12 Entwässerungsab-

schnitte unterteilt, wobei die Entwässerungsabschnitte EA 1 bis EA 8 die Hauptstrecke der S 84 um-

fassen, die Entwässerungsabschnitte EA 9 bis EA 12 das nachgeordnete Netz. 

Entwässerungsabschnitt 10.1 (S 84 Bau-km 10+000 – 10+338,5) 

Der Entwässerungsabschnitt 10.1 (EA10.1) umfasst den Trassenabschnitt vom Baubeginn bis ein-

schließlich Brückenfläche des Bauwerkes BW 1. Die S 84 verläuft in diesem Bereich in Dammlage. Der 

in 1,0 m Tiefe anstehende Sandboden (Schicht 3) ist versickerungsfähig, jedoch sollte gemäß Bau-

grundgutachten aufgrund des Verdachtes auf Altlasten auf dem Gelände des derzeit überbauten Be-

reichs (Lederfabrik / Flurstück 555/12) keine Versickerung am Dammfuß vorgesehen werden. Belast-

bare Aussagen bezüglich der Altlasten und damit eine Prüfung der Versickerung des Oberflächenwas-

sers analog EA 2 können erst nach erfolgter Baufeldfreimachung gemacht werden. Deshalb wird von 
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Bauanfang bis einschließlich Brückenfläche des Bauwerkes BW 1 das Niederschlagswasser über Ab-

läufe gesammelt und einer Rohrleitung dem Vorfluter im anschließenden BA 3 übergeben. Übergabe-

punkt und Einleitmenge wurden abgestimmt.  

Die Planumsentwässerung in Dammlage erfolgt über das Heranführen der Frostschutzschicht bis an 

die Böschung. 

Entwässerungsabschnitt 10.2 (S 84 Bau-km 10+338,5 – 10+834) 

Von Bau-km 10+338,5 bis 10+834 erfolgt eine offene, breitflächige Entwässerung der Fahrbahnflächen 

über die Bankette und die Dammböschungen. Am Dammfuß werden Versickerungsmulden mit Erd-

schwellen und Sickerschlitzen (i.M. 2,50 m tief) angeordnet. Es erfolgt eine vollständige Versickerung.  

Die Planumsentwässerung in Dammlage erfolgt über das Heranführen der Frostschutzschicht bis an 

die Böschung. 

Entwässerungsabschnitt 10.3 (S 84 Bau-km 10+834 – 11+015) / Entwässerungsabschnitt 10.4 

(S 84 Bau-km 11+015 – 11+297) / Entwässerungsabschnitt 10.5 (S 84 Bau-km 11+297 – 11+905) 

Die S 84 verläuft in diesem Bereich parallel und geländegleich zu den Bahnanlagen der DB AG mit 

einem Abstand von ≥ 7,05 m (Fahrbahnrand S 84 – Gleisachse). Dabei werden sowohl die S 82 Dres-

dner Straße als auch die Kötitzer Straße höhenfrei mit Bauwerken gequert. Östlich der Kötitzer Straße 

folgt die Trasse ab Bau-km 11+745 dem Anschlussgleis der Firma ThyssenKrupp AG. Die Trassenlage 

der S 84 im Bereich der Entwässerungsabschnitte EA 10.3 bis einschl. EA 10.5 erfordert die Anlage 

einer einseitigen Querneigung in Richtung Bahngelände und die Anordnung von Hochborden für die 

Fahrbahnentwässerung. Das von der Fahrbahn abfließende Oberflächenwasser wird über Straßenab-

läufe gesammelt und mittels Rohrleitungen DN 250 bis DN 300 in das bestehende Kanalnetz der WAB 

Coswig abgeleitet. Es sind 3 Einleitstellen geplant. Die Einleitstellen wurden mit der WAB Coswig ab-

gestimmt und sind der Unterlage 18.2.2 zu entnehmen. 

Die Berechnung der Straßenablaufabstände erfolgte gemäß Pkt. 5.1.4 unter Ansatz einer Wasserspie-

gelbreite von 0,85 m (davon 0,50 m Randstreifen) ausgegangen. Damit ergeben sich in Abhängigkeit 

der Längs- und Querneigung, der Wasserspiegelbreite und zu der entwässernden Fläche Ablaufab-

stände von 10 m bis 27 m (s. Unterlage 18.2.2.3).  

Die Planumsentwässerung erfolgt über Sickerstränge mit Sickerrohrleitung und deren Anschluss an die 

Abläufe. 

Entwässerungsabschnitt 10.6 (S 84 Bau-km 11+905 – 12+250) 

Der EA 10.6 umfasst den Bereich der Trogstrecke der S 84 durch das Gewerbegebiet Coswig. Das von 

der Fahrbahn und den Banketten abfließende Oberflächenwasser wird in eine Bordrinne und Straßen-

abläufen gesammelt und über eine Sammelleitung DN 250 bis DN 400 bei Bau-km 11+900 in das be-

stehende Kanalnetz der WAB Coswig abgeleitet. Wegen fehlender Flächenverfügbarkeit im Bereich 
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der Kranbahn der Walzengießerei Coswig bei Bau-km 12+233 wird der aus dem Trogbereich kom-

mende Hochbord bis Bau-km 12+250 verlängert. 

Die Berechnung der Straßenablaufabstände erfolgte analog EA 3 bis EA 5.  

Die Planumsentwässerung erfolgt über Sickerstränge mit Sickerrohrleitung und deren Anschluss an die 

Abläufe. 

Entwässerungsabschnitt 10.7 (S 84 Bau-km 12+250 – 12+350) 

Die S 84 verläuft im EA 10.7 nahezu geländegleich. Aufgrund fehlender Flächenverfügbarkeit wird zwi-

schen Bau-km 12+328 und 12+390 der Einbau einer Winkelstützwand am Bankettaußenrand  erfor-

derlich. Das von der Fahrbahn abfließende Oberflächenwasser wird über das Bankett den Versicke-

rungsmulden zugeführt, im Bereich der Winkelstützwand erfolgt dies durch die Anordnung eines Hoch-

bordes am Fahrbahnrand mit Ableitung über eine Pflastermulde in die Versickerungsmulde. Aufgrund 

der größeren angeschlossenen Entwässerungsfläche im Knotenpunktbereich wird die Mulde (rechts) 

von Bau-km 12+250 bis 12+327 abweichend von der Regelausführung mit einer Breite von 2,50 m und 

einer Tiefe von 0,50 m ausgebildet. Aus dem gleichen Grund wird die Mulde am linken Fahrbahnrand 

der S 84 im Knotenpunktbereich in die einmündende Verbindungsstraße „Nach der Schiffsmühle“ ver-

längert und bis Bau-km 12+327 ohne Erdschwellen und ohne Längsneigung in der Muldensohle bei 

einer Muldenbreite von 3,00 m geplant. Alle Versickerungsmulden erhalten Sickerschlitzen (i.M. 3,00 m 

tief) und mit Ausnahme des genannten Bereiches Erdschwellen im Abstand von ca. 10,0 m. Es erfolgt 

eine vollständige Versickerung.  

Die Planumsentwässerung erfolgt über durch das Heranführen der Frostschutzschicht bis an die Si-

ckerschlitze. 

Entwässerungsabschnitt 10.8 (S 84 Bau-km 12+350 – 12+605,9) 

Der Entwässerungsabschnitt EA 10.8 umfasst den letzten Trassenabschnitt der S 84 im Bauabschnitt 

BA 2.2 bis zum Anschluss an den bereits fertiggestellten BA 2.1. Von etwa Geländegleichlage wechselt 

die Trasse in Richtung Bauende in Einschnittslage. Unter Beachtung der in diesem Abschnitt ungüns-

tigen Untergrundverhältnisse und der sich in Nutzung befindlichen Gewerbebetriebe stehen keine aus-

reichenden Flächen für eine vollständige Versickerung des von der Fahrbahn abfließenden Oberflä-

chenwassers zur Verfügung. Die nicht versickerten Wassermengen werden über eine neu zu verlegen-

denden Sammelleitung DN 250 mit Anschluss an den vorhandenen Regenwasserkanal des BA 2.1 

abgeleitet.  

Zwischen Bau-km 12+350 und  12+390 sowie Bau-km 12+476 und 12+487 (Bereich Winkelstützwände) 

wird ein Hochbord am Fahrbahnrand angeordnet und das von der Fahrbahn abfließende Oberflächen-

wasser über Straßenabläufe der neu zu verlegendenden Sammelleitung DN 250 zugeführt. In den wei-

teren Teilbereichen des EA 10.8 erfolgt die Fahrbahnentwässerung breitflächig über Bankette und Bö-
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schungen in Transportmulden am Böschungsfuß bzw. bei Einschnittslage am Bankettrand. Über Ab-

laufschächte erfolgt die Ableitung des Oberflächenwassers, welches nicht auf den Banketten, Böschun-

gen und Mulden versickert, in den o.g. Kanal DN 250.  

Die Planumsentwässerung erfolgt über Sickerstränge mit Sickerrohrleitung und deren Anschluss an die 

geplante Sammelleitung. 

Entwässerungsabschnitt 10.9 (Verbindungsstraße „Nach der Schiffsmühle“) 

Die Entwässerung der Fahrbahn und des Gehweges der Verbindungsstraße „Nach der Schiffsmühle“ 

zwischen Bau-km 10+073 und Bauende erfolgt über eine offene, breitflächige Entwässerung über die 

Bankette und die z.T. vorhandenen Dammböschungen in die Versickerungsmulden (2,00 m breit, 

0,40 m tief, Erdschwellen alle 10 m). Zwischen Bau-km 10+045 und 10+075 kann aufgrund der angren-

zenden Bebauung und der befestigten Zufahrt der Firma Entlackung und Service GmbH keine Versi-

ckerung erfolgen. Das anfallende Oberflächenwasser wird über eine gepflasterte Muldenrinne der zwi-

schen dem Einmündungsbereich zur S 84 und dem Beginn der Werkszufahrt einer Versickerungsmulde 

zugeführt. Diese wird 3,00 m breit und 0,50 m tief ohne Erdschwellen und ohne Längsneigung in der 

Muldensohle ausgebildet, um eine Verteilung des ab Bau-km 10+075 abfließenden Oberflächenwas-

sers zu ermöglichen. Der anstehende Baugrund erfordert in beiden Muldenabschnitten Sickerschlitze 

mit einer Tiefe von ca. 3,00 m. Es erfolgt eine vollständige Versickerung. 

Die Planumsentwässerung erfolgt durch heranführen der Frostschutzschicht bis an die Schickerschlitze 

unterhalb der Versickerungsmulden. 

Entwässerungsabschnitt 10.10 (Erschließungsstraße „Nach der Schiffsmühle“) 

Beginnend an der Einmündung an der geplanten Verbindungsstraße „Nach der Schiffsmühle“ schwenkt 

die Achse auf eine ehemalige Gleistrasse, führt auf dieser geländegleich durch die beidseitig angren-

zenden Gewerbeflächen und endet mit einem Wendehammer. Bestandteil des EA 10.10 sind weiterhin 

der einseitig geplante Gehweg an der Verbindungsstraße sowie die von diesem abgehende Zufahrt-

straße.  

Das auf den befestigten Flächen abfließende Oberflächenwasser wird in einer Bordrinne und Straßen-

abläufe gefasst und in dem neu zu verlegenden Regenwasserkanal gesammelt. Ab Bau-km 10+043 

bis Bauende ist die Anlage einer Pendelrinne wegen fehlender Längsneigung erforderlich. 

Da auf Grund fehlender Flächenverfügbarkeit innerhalb des bebauten Gewerbegebietes keine Mulden 

vorgesehen werden können, erfolgt eine Versickerung in einer unter der Wendeanlage angeordneten 

Füllkörperrigole nach DWA mit einem Speichervolumen ca. 235 m3 (ca. 22,80 m * 8,00 m * 1,30 m). 

Die Dimensionierung der Rigole erfolgt gemäß DWA-A 117 für eine Regenhäufigkeit n = 0,2. Die Sohle 

der Füllkörperrigole und damit die geplante Höhe des Versickerungshorizontes liegt bei ca. 4,20 m un-

ter Geländehöhe. Ein hinreichender Abstand zum Grundwasser (vorh. Abstand HGW > 5,20 m) ist bei 

dieser Lösung gegeben. Vorgeschaltet wird eine Sedimentationsanlage zur Gewährleistung der erfor-

derlichen Vorbehandlung.  
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Die Planumsentwässerung erfolgt über Sickerstränge mit Sickerrohrleitung und deren Anschluss an die 

Abläufe. 

Entwässerungsabschnitt 10.11 und 10.12 (Umverlegung An der Walze / Grenzstraße) 

Die Entwässerung des umzuverlegenden Verkehrszuges An der Walze / Grenzstraße erfolgt wie im 

Bestand aufgrund des Dachprofils beidseitig über Bordrinnen und Straßenabläufe. Diese werden an 

das bestehende, z.T. umverlegte Kanalnetz der WAB Coswig angeschlossen. Im Bereich der Überfüh-

rung der S 84 wird beidseitig in den Brückenrampen eine Rohrleitungen DN 250 verlegt und an das 

Kanalnetz angeschlossen. Die Einleitgenehmigung wurde beim Versorgungsunternehmen beantragt. 

Die Einleitstellen ist der Unterlage 18.2.2 zu entnehmen. 

Die Berechnung der Straßenablaufabstände erfolgte gemäß Pkt. 5.1.4 unter Ansatz einer Wasserspie-

gelbreite von 0,50 m, bei Unterschreitung der Mindestlängsneigung für Bordrinnen von 0,5 % mit 

0,70 m. Damit ergeben sich Ablaufabstände von 10 m bis 25 m (s. Unterlage 18.2.2.3). Auf die Anlage 

von Pendelrinnen wurde verzichtet, da beidseitig 1,50 m breite Schutzstreifen für Radfahrer Bestandteil 

der geplanten Fahrbahn sind. In diesen Bereichen werden Straßenabläufe im Abstand von 10 m vor-

gesehen. 

Die Planumsentwässerung außerhalb der Dammlage erfolgt über Sickerstränge mit Sickerrohrleitung 

und deren Anschluss an die Abläufe. In Dammlage wird die Frostschutzschicht bis an die Böschung 

herangeführt. 

5.2 Einleitungen 

5.2.1 Notwendigkeit der Behandlung 

Gemäß RAS-Ew sind die Straßenoberflächenwässer von Straßen mit ≥ 2000 Kfz/24h vor der Einleitung 

in den Vorfluter einer Behandlung zuzuführen. Behandlung im Sinne der Richtlinie ist auch die sachge-

rechte Versickerung der Straßenoberflächenwässer.   

5.2.2 Einleitung in den Untergrund 

Große Teile des Oberflächenwassers der Verkehrsanlage werden in Versickerungsmulden versickert 

und damit in das Grundwasser eingeleitet. Überwiegend erfolgt der breitflächige Zufluss über Bankette 

und Böschungen in Versickerungsmulden. Im EA 10.10 wird gesammeltes Wasser über eine Füllkör-

perrigole versickert. In beiden Fällen muss der Nachweis der Behandlungswirkung gemäß Merkblatt 

DWA – M 153 erbracht werden. 

Muldenversickerung 

Für die Bewertung der Einleitung hinsichtlich des Merkblattes DWA-M 153 wurde der Einfluss aus der 

Luft im Einflussbereich von Straßen mit mittlerem Verkehrsaufkommen (L2) mit 2 Bewertungspunkten, 

für Fahrflächen (F5) als Straßen mit bis zu 15.000 Kfz/Tag - mit höherer Verschmutzung angenommen. 
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Die Bewertung der Einleitung hinsichtlich des Merkblattes DWA-M 153 (Unterlage 18.2.3) zeigt auf, 

dass der ermittelte Emissionswert der Einleitungen für den Entwässerungsabschnitt 10.2 (S 84 Bau-

km 10+338,5 – 10+834) unter Berücksichtigung der Versickerung durch eine 20 cm dicke bewachsene 

Oberbodenschicht und einem Verhältnis AU : AS <= 5:1 (angeschlossene, undurchlässige Fläche zur 

Versickerungsfläche) von 5,8 kleiner ist als der erforderliche Gewässerpunkt für das Schutzbedürfnis 

Grundwasser von 10,0. Eine nachhaltige Beeinflussung des Grundwassers ist demzufolge nicht gege-

ben. 

In den Entwässerungsabschnitten 10.7 (S 84 Bau-km 12+250 – 12+350), 10.8 (S 84 Bau-km 12+350 

– 12+605,9) und 10.9 (Verbindungsstraße Nach der Schiffsmühle) beträgt das Verhältnis der ange-

schlossenen, undurchlässigen Fläche zur Versickerungsfläche von AU : AS > 5:1 bis ≤ 15:1. Neben 

der Versickerung durch eine 20 cm dicke bewachsene Oberbodenschicht wird hier bei der Nachweis-

führung zusätzlich die Versickerung durch die unter der Mulde liegenden Bodenpassage gemäß DWA-

M 153 Pkt. 6.2.2 berücksichtigt. Möglich ist dies durch den vorhandenen Flurabstand zum Grundwasser 

von > 5,0 m. Es ergibt sich ein Emissionswert von 4,6, der kleiner ist als der erforderliche Gewässer-

punkt für das Schutzbedürfnis Grundwasser von 10,0 und eine nachhaltige Beeinflussung des Grund-

wassers ausschließt. 

Rigiolenversickerung 

Bei einer Verkehrsstärke von < 500 Kfz/Tag in der Erschließungsstraße „Nach der Schiffsmühle“ wurde 

der Einfluss aus der Luft im Einflussbereich von Straßen mit geringem Verkehrsaufkommen (L1) mit 1 

Bewertungspunkt, für Fahrflächen (F4) als Straßen von 300 – 5.000 Kfz/Tag - mit mittlerer Verschmut-

zung angenommen. 

Die erforderliche Behandlungswirkung wird durch die der Füllkörperrigole vorgeschaltete Sedimentati-

onsanlage des Typ D24c (Anlage mit Dauerstau mit max. vs = 10m/h (rkrit = 45 l/(s*ha)) sowie die Aus-

bildung der Straßenabläufe mit Nassschlammfang erreicht. Die Bewertung der Einleitung hinsichtlich 

des Merkblattes DWA-M 153 (Unterlage 18.2.2.2) ergibt einen ermittelten Emissionswert der Einleitun-

gen von 9 und ist damit kleiner ist als der erforderliche Gewässerpunkt für das Schutzbedürfnis Grund-

wasser von 10,0. Eine nachhaltige Beeinflussung des Grundwassers ist demzufolge nicht gegeben. 

5.2.3 Einleitung in das kommunale Kanalnetz 

Einleitungen über geschlossene Rohrleitungen in die vorhandene Regenwasserkanalisation sind in den 

Entwässerungsabschnitten EA 3, EA 4, EA 5, EA 6, EA 8, EA 11 und EA 12 geplant. Die Behandlung 

der Straßenoberflächenwässer erfolgt in dem Fall in den zentralen kommunalen Anlagen. Der Nach-

weis nach Merkblatt DWA-M 153 ist nicht erforderlich. 
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6. Bauliche Gestaltung 

6.1 Versickerungsmulden 

Die Versickerungsmulden erhalten eine Regelbreite von 2,00 m und eine Tiefe von 0,4  m. Sie werden 

mit einer Schicht aus 20 cm Oberboden angedeckt und mit einer Rasenansaat versehen. Bei Ausfüh-

rung mit Gefälle in der Muldensohle werden die Mulden in regelmäßigen Abständen durch Erdschwel-

len gemäß RAS-EW unterbrochen. Die Sohlschwellen verhindern ein Abfließen des Wassers in der 

Mulde und erzwingen so eine Versickerung. Durch den Schwellenscheitel in 30 cm Höhe über der 

Muldensohle werden sowohl ein ausreichendes Rückhaltevolumen als auch ein Freibord von 10 cm bei 

Vollfüllung gewährleistet. 

Auf Grund der im den Baugrunduntersuchungen erkundeten Tiefenlage der versickerungsfähigen Bo-

denschichten wird die Herstellung von Sickerschlitze mit einer Breite von 0,70 m unterhalb der Versi-

ckerungsmulden erforderlich. Die Sickerschlitze sind bis zur OK der Schicht 3 lt. Baugrundgutachten 

(Sandhorizont) zu ziehen. Dabei ist von einer mittleren Tiefe von 2,50 m unter GOK auszugehen. Die 

Sickerschlitze sind mit filterstabilem Kies zu verfüllen. Die Sickerschlitze sind durchgehend anzulegen 

um eine Verteilung des Wassers in Längsrichtung der Mulde sicherzustellen und damit die ggf. lokal 

veränderliche Versickerungsfähigkeit des Untergrundes auszugleichen. 

6.2 Transportmulden  

Die Transportmulden erhalten eine Regelbreite von 2,00 m und eine Tiefe von 0,4  m. Sie werden mit 

einer Schicht aus 20 cm Oberboden angedeckt und mit einer Rasenansaat versehen.   

6.3 Füllkörperrigole 

Die vorgesehene Versickerungsanlage mit einer Füllkörperrigole und vorgeschalteter Sedimentations-

anlge orientiert sich am System Rigofill inspect in Verbindung mit einer SediPipe- Anlage der Firma 

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG. Diese Systeme erfüllen die in Unterlage 

18.1.2.2 (Nachweis der Behandlungswirkung gemäß DWA-M 153) und 18.1.2.4 (Nachweis der Versi-

ckerung gemäß DWA-A 138) aufgeführten Berechnungsgrundlagen und verfügen über die erforderli-

chen Einbauzulassungen, auch für den Einbau unter hochbelasteten Verkehrsflächen.  

Die Füllkörperrigole besteht aus hochbelastbaren quaderförmigen Rigolenfüllkörpern mit einem Hohl-

raumanteil 95 %. Diese sind nahezu widerstandslos dreidimensional durchströmbar, in drei Raumrich-

tungen anbaubar und kombinierbar. Mit durchgehendem Inspektionstunnel ausgestattet wird eine stän-

dige Kontrolle der Funktionsfähigkeit des gesamten Innenraums einschl. aller statisch relevanten Tra-

gelemente gewährleistet. Die Sedimentationsanlage besteht aus einem Startschacht DN 1000 mit Zu-

lauf (verfügt über Schlamm- und Geröllfang sowie Wartungskonsole), einem Zielschacht DN 1000 mit 

Ablauf und Tauchrohr sowie einer zwischenliegenden 24,30 m langen Sedimentationsstrecke DN 600. 

Diese Rohrleitung besitzt eine Regenwasser-Reinigungsfunktion für Grob- und Feinstpartikel und daran 

gebundene Schadstoffe sowie eine Öl-Abscheidefunktion auch bei Regen- und Löschwasserabflüssen 
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und gewährleistet damit den Schutz von Boden und Grundwasser vor Umweltschäden. Nach Angaben 

des Herstellers erfolgt eine Reinigung mit üblicher Kanalspültechnik, wobei von einem Reinigungsin-

tervall von 1 bis 3 Jahren auszugehen ist. 
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Wassermengenermittlung und Nachweis der Leistungsdimensionierung 
für die Straßenbaumaßnahme: Neubau S84 Niederwartha - Meißen / BA 2.2

Unterlage 18.2.2
 Seite 1

Regenspenden n= 1

KOSTRA Spalte 65, Zeile 53 l/s*ha 150 l/s*ha (Bankett, Wartungsweg)
r15 114,4 150 l/s*ha (Mulde,Grünfl.)
r10 100 l/s*ha (Einschnitt)
r5 150 l/s*ha (Damm)

Bereich Straße / FB Seite Spez. Abfluss- Ared n= Bemessungsabfluss Rohrdimensionierung Berechnung  für n

Achse Bezeichnung von bis Länge Breite Fläche von bis Vers.- beiwert Qr Σ Qr Qr Σ Qr Qr Σ Qr Zuwachs Summe Streckenzufluss Gefälle DN Rau- Q bei V bei QT/QV h/d h

      rate (n=1) (n=1) (n=0,2) (n=0,2) (n=0,1) (n=0,1) Q bei n Q bei n von / nach Bereich heit Vollfüllung Vollfüllung Füllhöhe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 17 18 19 23,0 24 25 26 27 28 29 20 30 31 32 33 34 35 36 37

Nr. [km] [km] [m] [m] [ha] [l/s*ha] [ha] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] (n) (n) (Bemerkung) m/m mm mm m3/s m/s mm

Entwässerungsabschnitt 10.1 - Bau-km 10+000 bis Bau-km 10+347

3000 Brückenkappe BW 01 links 10+228,50 10+347,40 119 2,05 0,024 0,9 0,022 2,52 2,52 1 2,52 2,52

3000 FB 10+000,00 10+347,40 347 8,0 0,278 0,9 0,250 28,60 31,12 1 28,60 31,12

3000 Brückenkappe BW 01 rechts 10+228,50 10+347,40 119 2,05 0,024 0,9 0,022 2,52 33,64 1 2,52 33,64

KS1.01 KS1.06 33,64 → Ableitung in BA3 0,0153 250 0,5 0,087 1,77 0,39 0,433 108

3000 Bankett links 10+000 10+228,50 229 1,5 0,034 150 -1,21 0,00 1 -1,21 0,00

3000 Damm links 10+000 10+228,50 229 9,3 0,213 150 -7,58 0,00 1 -7,58 0,00

0,00

3000 Bankett rechts 10+000 10+228,50 229 1,5 0,034 150 -1,21 0,00 1 -1,21 0,00

3000 Damm rechts 10+000 10+228,50 229 9,8 0,224 150 -7,97 0,00 1 -7,97 0,00

0,00

Entwässerungsabschnitt 10.2 - Bau-km 10+347 bis Bau-km 10+834

3000 FB rechts 10+347,40 10+510,00 163 8,0 0,130 0,9 0,117 13,38 13,38 1 13,38 13,38

3000 Bankett rechts 10+347,40 10+510,00 163 1,5 0,024 150 -0,85 12,53 1 -0,85 12,53

3000 Damm rechts 10+347,40 10+510,00 163 12,5 0,203 150 -7,23 5,30 1 -7,23 5,30

3000 Mulde rechts 10+347,40 10+475,00 128 2,0 0,026 1,0 0,026 2,97 8,27 1 2,97 8,27

3000 Pflastermulde rechts 10+475,00 10+510,00 35 2,0 0,007 0,9 0,006 0,69 8,96 1 0,69 8,96

8,96 → Muldenversickerung

3000 FB rechts 10+510,00 10+773,00 263 8,0 0,210 0,9 0,189 21,62 21,62 1 21,62 21,62

3000 Bankett rechts 10+510,00 10+773,00 263 1,5 0,039 150 -1,39 20,23 1 -1,39 20,23

3000 Damm rechts 10+510,00 10+773,00 263 8,6 0,226 150 -8,05 12,19 1 -8,05 12,19

3000 Pflastermulde rechts 10+510,00 10+545,00 35 1,0 0,004 0,9 0,004 0,46 12,65 0,46 12,65

3000 Mulde rechts 10+545,00 10+773,00 228 2,0 0,046 1,0 0,046 5,26 17,91 1 5,26 17,91

17,91 → Muldenversickerung

3000 FB rechts 10+773,00 10+834,00 61 8,0 0,049 0,9 0,044 5,03 5,03 1 5,03 5,03

3000 Bankett rechts 10+773,00 10+834,00 61 1,5 0,009 150 -0,32 4,71 1 -0,32 4,71

3000 Damm rechts 10+773,00 10+834,00 61 2,9 0,018 150 -0,64 4,07 1 -0,64 4,07

3000 Mulde rechts 10+773,00 10+834,00 61 2,0 0,012 1,0 0,012 1,37 5,44 1 1,37 5,44

5,44 → Muldenversickerung

3000 Bankett links 10+347,40 10+700,00 353 1,5 0,053 150 -1,89 0,00 1 -1,89 0,00

3000 Böschung links 10+347,40 10+700,00 353 13,4 0,472 150 -16,80 0,00 1 -16,80 0,00

0,00

Entwässerungsabschnitt 10.3 - Bau-km 10+834 bis Bau-km 10+015

3000 Fahrbahn 10+834,00 11+015,00 181 8,00 0,145 0,9 0,131 24,0 24,0 0,2 24,00 24,00

3000 BW-Kappe BW 2.1 rechts 10+847,50 10+918,50 71 2,23 0,016 0,9 0,014 2,6 26,6 0,2 2,56 26,56

3000 BW-Kappe BW 2 links 10+986,00 11+015,00 29 2,23 0,006 0,9 0,005 0,9 27,5 0,2 0,92 27,48

3000 BW-Kappe BW 2 rechts 10+986,00 11+015,00 29 2,23 0,006 0,9 0,005 0,9 28,4 0,2 0,92 28,40

KS2.01 M4B.3-1 28,40 → Einleitung in Kanal WAB Coswig 0,0051 250 0,5 0,050 1,01 0,57 0,542 136

3000 Wartungsweg links 10+834,00 10+986,00 152 1,8 0,027 150 -0,96 0,00 1 -0,96 0,00

3000 Bankett rechts 10+834,00 10+847,50 14 1,50 0,002 150 -0,07 0,00 1 -0,07 0,00

3000 Bankett rechts 10+918,50 10+986,00 68 1,50 0,010 150 -0,36 0,00 1 -0,36 0,00

3000 Berme rechts 10+918,50 10+986,00 68 2,00 0,014 150 -0,50 0,00 1 -0,50 0,00

3000 Dammböschung rechts 10+918,50 10+986,00 68 5,80 0,039 150 -1,39 0,00 1 -1,39 0,00

0,00

vollständige Muldenversickerung

vollständige Muldenversickerung

vollständige Muldenversickerung

EA 10.2.2 - rechte Seite von 10+510 bis 10+773 -> Versickerung über Bankett, Dammböschung und Mulde

0,2

l/s*ha
183,2

EA 10.1.3 - rechte Seite von 10+000 bis 10+228,5-> Versickerung über Bankett und Dammböschung

259,9

EA 10.2.1 - rechte Seite von 10+338,5 bis 10+510 -> Versickerung über Bankett, Dammböschung und Mulde

Bau-km Gesamtfläche Schacht

EA 1.1 - 0+000 bis 0+338,5 -> Ableitung in Kanal

349,9

0,1

l/s*ha

EA 10.2.3 - rechte Seite von 10+773 bis 10+834 -> Versickerung über Bankett, Dammböschung und Mulde

EA 10.1.2 -linke Seite von 10+000 bis 10+228,5-> Versickerung über Bankett und Dammböschung

keine anfallenden Wassermengen aus EA 1.2

EA 10.2.4 - linke Seite von 10+322 bis 10+834 -> Versickerung über Bankett und Dammböschung 

EA 10.3.1 - von 10+834 bis 11+015 -> Ableitung über Kanal

Einleitung in Kanal WAB Coswig

keine anfallenden Wassermengen aus EA 2.4

EA 10.3.2 - von 10+834 bis 10+986 -> Versickerung

Spez.Versickerungsrate

keine anfallenden Wassermengen aus EA 3.2

Ableitung in BA 3 

keine anfallenden Wassermengen aus EA 1.3

Bearbeitungsstand: 02.02.2021
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Bereich Straße / FB Seite Spez. Abfluss- Ared n= Bemessungsabfluss Rohrdimensionierung Berechnung  für n

Achse Bezeichnung von bis Länge Breite Fläche von bis Vers.- beiwert Qr Σ Qr Qr Σ Qr Qr Σ Qr Zuwachs Summe Streckenzufluss Gefälle DN Rau- Q bei V bei QT/QV h/d h

      rate (n=1) (n=1) (n=0,2) (n=0,2) (n=0,1) (n=0,1) Q bei n Q bei n von / nach Bereich heit Vollfüllung Vollfüllung Füllhöhe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 17 18 19 23,0 24 25 26 27 28 29 20 30 31 32 33 34 35 36 37

Nr. [km] [km] [m] [m] [ha] [l/s*ha] [ha] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] (n) (n) (Bemerkung) m/m mm mm m3/s m/s mm

Bau-km Gesamtfläche Schacht

Entwässerungsabschnitt 10.4 - Bau-km 11+015 bis Bau-km 11+297

3000 BW-Kappe BW 2 links 11+015,00 11+021,70 7 2,23 0,001 0,9 0,001 0,11 0,11 1 0,11 0,11

3000 Fahrbahn 11+015,00 11+297,00 282 8,0 0,226 0,9 0,203 23,22 23,33 1 23,22 23,33

3000 BW-Kappe BW 2.2 rechts 11+015,00 11+095,00 80 2,23 0,018 0,9 0,016 1,83 25,16 1 1,83 25,16

KS3.01 M1-21 25,16 → Einleitung in Kanal WAB Coswig 0,005 250 0,5 0,049 1,00 0,51 0,506 127

3000 Bankett rechts 11+095,00 11+297,00 202 1,50 0,030 150 -1,07 0,00 1 -1,07 0,00

3000 Berme rechts 11+095,00 11+297,00 202 2,00 0,040 150 -1,42 0,00 1 -1,42 0,00

3000 Dammböschung rechts 11+095,00 11+297,00 202 3,0 0,061 150 -2,17 0,00 1 -2,17 0,00

3000 Wartungsweg links 11+021,70 11+297,00 275 1,8 0,050 150 -1,78 0,00 1 -1,78 0,00

0,00

Entwässerungsabschnitt 10.5 - Bau-km 11+297 bis Bau-km 11+905

3000 BW-Kappe BW 3 links 11+297,00 11+324,00 27 2,23 0,006 0,9 0,005 0,57 0,57 1 0,57 0,57

3000 BW-Kappe BW 3 rechts 11+297,00 11+324,00 27 2,23 0,006 0,9 0,005 0,69 1,26 1 0,69 1,26

3000 BW-Kappe BW 3.1 rechts 11+324,00 11+395,00 71 2,23 0,016 0,9 0,014 1,83 3,09 1 1,83 3,09

3000 Fahrbahn 11+297,00 11+482,70 186 8,0 0,149 0,9 0,134 15,33 15,33 1 15,33 18,42

3000 Wartungsweg links 11+482,70 11+782,70 300 1,8 0,054 150 1,8 1,8 0,2 1,79 20,21

3000 Fahrbahn 11+482,70 11+782,70 300 8,0 0,240 0,9 0,216 39,6 41,4 0,2 39,57 59,78

3000 Fahrbahn 11+782,70 11+905,00 122 8,0 0,098 0,9 0,088 10,07 25,40 1 10,07 69,85

KS4.01 M2.1-11 69,85 → Einleitung in Kanal WAB Coswig 0,007 300 0,5 0,095 1,34 0,74 0,643 193

3000 Wartungsweg links 11+324,00 11+482,70 159 1,8 0,029 150 -1,03 0,00 1 -1,03 0,00
3000 Wartungsweg links 11+782,70 11+905,00 122 1,8 0,022 150 -0,78 0,00 1 -0,78 0,00

3000 Bankett rechts 11+395,00 11+870,00 475 1,8 0,086 150 -3,06 0,00 1 -3,06 0,00

3000 Dammböschung rechts 11+395,00 11+823,00 428 3,0 0,128 150 -4,56 0,00 1 -4,56 0,00

0,00

3000 Bankett rechts 11+870,00 11+905,00 35 1,5 0,005 150 -0,18 0,00 1 -0,18 0,00

3000 Einschnitt rechts 11+870,00 11+905,00 35 1,0 0,004 100 0,06 0,06 1 0,06 0,06

3000 Mulde rechts 11+870,00 11+905,00 35 2,0 0,007 1,0 0,007 0,80 0,86 1 0,80 0,86 → Muldenversickerung

0,86

Entwässerungsabschnitt 10.6 - Bau-km 11+905 bis Bau-km 12+250

3000 Fahrbahn 11+905,00 11+871,40 34 8,0 0,027 0,9 0,024 2,75 2,75 1,0 2,75 2,75

3000 Bankett links 11+871,40 12+171,40 300 1,5 0,045 150 4,95 4,9 0,1 4,95 7,70

3000 Fahrbahn Trogbereich 11+871,40 12+171,40 300 8,0 0,240 0,9 0,216 56,14 61,1 0,1 56,14 63,84

3000 Bankett rechts 11+871,40 12+171,40 300 2,00 0,060 150 6,59 67,7 0,1 6,59 70,43

3000 Fahrbahn 12+171,40 12+250,00 79 8,0 0,063 0,9 0,057 6,52 6,52 1 6,52 76,95

K5.01 M2.1-11 76,95 → Einleitung in Kanal WAB Coswig 0,004 400 0,5 0,152 1,21 0,51 0,506 202

3000 Bankett links 11+905,00 11+871,40 34 1,5 0,005 150 -0,18 0,00 1 -0,18 0,00

3000 Bankett links 12+171,40 12+155,00 16 2,00 0,003 150 -0,11 0,00 1 -0,11 0,00

3000 Bankett links 12+190,00 12+250,00 60 1,5 0,009 150 -0,32 0,00 1 -0,32 0,00

3000 Bankett links 12+190,00 12+250,00 60 2,00 0,012 150 -0,43 0,00 1 -0,43 0,00

3000 Bankett rechts 11+905,00 11+871,40 34 2,00 0,007 150 -0,25 0,00 1 -0,25 0,00

3000 Bankett rechts 12+171,40 12+250,00 79 2,00 0,016 150 -0,57 0,00 1 -0,57 0,00

0,00

3000 Bankett links 12+155,00 12+190,00 35 1,5 0,005 150 -0,18 0,00 1 -0,18 0,00

3000 Einschnitt links 12+155,00 12+190,00 35 1,0 0,004 100 0,06 0,06 1 0,06 0,06

3000 Mulde links 12+155,00 12+190,00 35 2,0 0,007 1,0 0,007 0,80 0,86 1 0,80 0,86

0,86 → Muldenversickerung

Entwässerungsabschnitt 10.7 - Bau-km 12+250 bis Bau-km 12+350,0

3000 FB rechts 12+250,00 12+282,45 32 11,3 0,037 0,9 0,033 3,78 3,78 1 3,78 3,78

3000 Bankett rechts 12+250,00 12+282,45 32 1,5 0,005 150 -0,18 3,60 1 -0,18 3,60

3000 Mulde rechts 12+250,00 12+282,45 32 2,3 0,007 1,0 0,007 0,80 4,40 1 0,80 4,40

3000 Einschnitt rechts 12+250,00 12+282,45 32 1,0 0,003 100 0,04 4,45 1 0,04 4,45

4,45 → Muldenversickerung

3000 FB links 12+282,45 12+350,00 68 13,5 0,091 0,9 0,082 9,38 9,38 1 9,38 9,38

3000 Bankett links 12+290,00 12+350,00 60 1,5 0,009 150 -0,32 9,06 1 -0,32 9,06

3000 Einschnitt links 12+290,00 12+350,00 60 1,0 0,006 100 0,09 9,15 1 0,09 9,15

3000 Mulde links 12+255,00 12+350,00 95 3,0 0,029 1,0 0,029 3,32 12,47 1 3,32 12,47

12,47 → Muldenversickerung

EA 10.7.1 - rechte Seite von 12+250 bis 12+282,45 -> Versickerung über Bankett, Dammböschung und Mulde

vollständige Muldenversickerung

vollständige Muldenversickerung

EA 10.5.1 - linke Seite von 11+297 bis 11+905 -> Ableitung über Kanal

EA 10.5.3 - von 11+870 bis 11+905 -> Versickerung über Bankett und Dammböschung

keine anfallenden Wassermengen aus EA 4.2

Einleitung in RW-Kanal WAB Coswig

vollständige Muldenversickerung

EA 10.7.2 - linke Seite von 12+282,45 bis 12+350 -> Versickerung über Bankett, Mulde und Einschnittböschung

EA 10.6.1 - rechte Seite von 11+905 bis 12+250 -> Ableitung über Kanal

EA 10.6.2 - 2+221,5 bis 2+250 -> Versickerung Seitenbereiche

keine anfallenden Wassermengen aus EA 6.2

EA 10.6.3 - von 2+155 bis 2+190 -> Versickerung über Bankett und Mulde

vollständige Muldenversickerung

EA 10.5.2 - von 11+297 bis 11+905 -> Versickerung über Bankett und Dammböschung

keine anfallenden Wassermengen aus EA 5.2

Einleitung in RW-Kanal WAB Coswig

Einleitung in RW-Kanal WAB Coswig

EA 10.4.2 - von 11+015 bis 11+297 -> Versickerung

EA 10.4.1 - von 11+015 bis 11+297 -> Ableitung über Kanal

Bearbeitungsstand: 02.02.2021
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Bereich Straße / FB Seite Spez. Abfluss- Ared n= Bemessungsabfluss Rohrdimensionierung Berechnung  für n

Achse Bezeichnung von bis Länge Breite Fläche von bis Vers.- beiwert Qr Σ Qr Qr Σ Qr Qr Σ Qr Zuwachs Summe Streckenzufluss Gefälle DN Rau- Q bei V bei QT/QV h/d h

      rate (n=1) (n=1) (n=0,2) (n=0,2) (n=0,1) (n=0,1) Q bei n Q bei n von / nach Bereich heit Vollfüllung Vollfüllung Füllhöhe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 17 18 19 23,0 24 25 26 27 28 29 20 30 31 32 33 34 35 36 37

Nr. [km] [km] [m] [m] [ha] [l/s*ha] [ha] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] (n) (n) (Bemerkung) m/m mm mm m3/s m/s mm

Bau-km Gesamtfläche Schacht

Entwässerungsabschnitt 10.8 - Bau-km 12+350,0 bis Bau-km 12+605,922

3000 FB links 12+350,00 12+520,70 171 8,0 0,137 0,9 0,123 14,07 14,07 1 14,07 14,07

3000 Bankett links 12+350,00 12+520,70 171 1,5 0,026 150 -0,93 13,14 1 -0,93 13,14

3000 Einschnitt links 12+390,00 12+475,00 85 1,8 0,015 100 0,22 13,36 1 0,22 13,36

3000 Mulde links 12+390,00 12+475,00 85 1,0 0,009 1,0 0,009 1,03 14,39 1 1,03 14,39

3000 Damm links 12+488,00 12+520,70 33 1,8 0,006 150 -0,21 14,18 1 -0,21 14,18

3000 Mulde links 12+488,00 12+520,70 33 2,0 0,007 1,0 0,007 0,80 14,98 1 0,80 14,98

3000 FB rechts 12+520,70 12+605,92 85 8,0 0,068 0,9 0,061 6,98 21,96 1 6,98 21,96

3000 Bankett rechts 12+520,70 12+605,92 85 1,5 0,013 150 -0,46 21,49 1 -0,46 21,49

3000 Damm rechts 12+520,70 12+567,00 46 1,8 0,008 150 -0,28 21,21 1 -0,28 21,21

3000 Einschnitt  rechts 12+567,00 12+605,92 39 1,8 0,007 100 0,10 21,31 1 0,10 21,31

3000 Mulde rechts 12+520,00 12+605,92 86 2,0 0,017 1,0 0,017 1,94 23,25 1 1,94 23,25

23,25 → Einleitung in Kanal 0,004 250 0,5 0,044 0,90 0,53 0,518 130

3000 Bankett rechts 12+350,00 12+520,70 171 1,5 0,026 150 -0,93 -0,93 1 -0,93 -0,93

3000 Damm  rechts 12+350,00 12+520,70 171 4,7 0,080 150 -2,85 -3,77 1 -2,85 -3,77

3000 Bankett links 12+520,70 12+605,92 85 1,5 0,013 150 -0,46 -4,24 1 -0,46 -4,24

3000 Damm  links 12+520,70 12+580,00 59 3,0 0,018 150 -0,64 -4,88 1 -0,64 -4,88

3000 Mulde links 12+580,00 12+605,92 26 2,0 0,005 1,0 0,005 0,57 -4,31 1 0,57 -4,31

0,00

Entwässerungsabschnitt 10.9 - Nach der Schiffsmühle / Achse 3100

3100 FB links 0+7,50 0+77,00 70 15,0 0,104 0,9 0,094 10,75 10,75 1 10,75 10,75

3100 Bankett links 0+7,50 0+61,00 54 1,5 0,008 150 -0,28 10,47 1 -0,28 10,47

3100 Damm  links 0+7,50 0+50,00 43 0,6 0,003 150 -0,11 10,36 -0,11 10,36

3100 Mulde links 0+7,50 0+50,00 43 2,0 0,009 1,0 0,009 1,03 11,39 1 1,03 11,78

3100 Pflastermulde links 0+50,00 0+77,00 27 1,0 0,003 0,9 0,003 0,34 11,73 1 0,34 10,81 Muldenversickerung

10,81

3100 FB links 0+77,00 0+173,50 97 7,5 0,072 0,9 0,065 7,44 7,44 1 7,44 7,44

3100 Gehweg rechts 0+85,00 0+173,50 89 2,5 0,022 0,9 0,020 2,29 9,73 1 2,29 9,73

3100 Bankett links 0+77,00 0+173,50 97 1,5 0,014 150 -0,50 9,23 1 -0,50 9,23

3100 Mulde links 0+77,00 0+173,50 97 2,0 0,019 1,0 0,019 2,17 11,40 1 2,17 11,40

11,40 → Muldenversickerung

Entwässerungsabschnitt 10.10 - Nach der Schiffsmühle / Achse 3110

3110 FB 0+3,50 0+227,27 224 6,5 0,145 0,9 0,131 14,99 14,99 1 14,99 14,99

3110 FB Wendeanlage 0+227,27 0+271,00 0,613 0,9 0,551 63,03 78,02 1 63,03 78,02

3110 Gehweg links 0+3,50 0+226,46 223 2,5 0,056 0,9 0,050 5,72 83,74 1 5,72 83,74

3192 FB 0+3,25 0+62,50 59 6,0 0,036 0,9 0,032 3,66 87,40 1 3,66 87,40

87,40 → Rigolenversickerung

Entwässerungsabschnitt 10.11 - Grenzstraße / Achse 3910  Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+222

3910 FB 0+0,00 0+222,00 222 8,0 0,178 0,9 0,160 18,30 18,30 1 18,30 18,30

3910 Gehweg rechts 0+0,00 0+207,20 207 2,5 0,052 0,9 0,047 5,38 23,68 1 5,38 23,68

3910 BW-Kappe BW 4Ü rechts 0+207,20 0+222,00 15 2,75 0,004 0,9 0,004 0,46 24,14 1 0,46 24,14

3910 BW-Kappe BW 4Ü links 0+192,50 0+222,00 30 0,75 0,002 0,9 0,002 0,23 24,37 1 0,23 24,37

3920 FB 0+4,00 0+34,50 31 9,50 0,029 0,9 0,026 2,97 27,34 1 2,97 27,34

3920 Gehweg links 0+4,00 0+34,50 31 2,50 0,008 0,9 0,007 0,80 28,14 1 0,80 28,14

28,14 → Einleitung in Kanal WAB Coswig 0,05 250 0,5 0,158 3,22 0,18 0,285 71

Entwässerungsabschnitt 10.12 - Grenzstraße / Achse 3910 Bau-km 0+222 bis Bau-km 0+369,5 analog Bestand / keine Mehrmengen

3910 FB 0+222,00 0+369,50 148 8,0 0,118 0,9 0,106 12,13 12,13 1 12,13 12,13

3910 Gehweg rechts 0+261,50 0+369,50 108 2,5 0,027 0,9 0,024 2,75 14,88 1 2,75 14,88

3910 BW-Kappe BW 4Ü rechts 0+222,00 0+261,50 40 2,75 0,011 0,9 0,010 1,14 16,02 1 1,14 16,02

3910 BW-Kappe BW 4Ü links 0+222,00 0+229,30 7 0,75 0,001 0,9 0,001 0,11 16,13 1 0,11 16,13

16,13 → Einleitung in Kanal WAB Coswig 0,05 250 0,5 0,158 3,22 0,1 0,211 53

analog Bestand / keine Mehrmengen

Einleitung in Kanal analog Bestand / keine Mehrmengen

EA 10.9.2 - Nach der Schiffsmühle linke Seite von 0+077 bis 0+173,5 -> Versickerung über Bankett, Dammböschung und Mulde

EA 10.12 - Grenzstraße von 0+222 bis 0+369,5 -> Einleitung Kanal

vollständige Muldenversickerung

vollständige Muldenversickerung

EA 10.11 - Grenzstraße von 0+000 bis 0+222 -> Einleitung Kanal

keine anfallenden Wassermengen aus EA 8.4

Einleitung in Kanal analog Bestand / keine Mehrmengen

EA 10.9.1 - Nach der Schiffsmühle von 0+007,5 bis 0+077 -> Versickerung über Bankett, Dammböschung und Mulde

EA 10.8.3 - linke / rechte Seite von 12+350 bis 12+605,922 -> Versickerung über Bankett und Dammböschung

Einleitung in Füllkörperrigole

EA 10.10 - Nach der Schiffsmühle  0+003,5 bis 0+260 -> Versickerung über Rigole

Einleitung in RW-Kanal 

EA 10.8.1 - linke / rechte Seite von 12+350 bis 12+605,922 ->  Einleitung Kanal

Bearbeitungsstand: 02.02.2021
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Projekt:

G 12 G =

Au,i fi Typ Punkte Typ Punkte

- 1,00 L 2 2 F 5 27

- 0 - 0

- 0 - 0

- 0 - 0

Ergebnis B = 29 G = 10

Bewertung

D2 a

-

-

Ergebnis E = 5,8 G = 10

Bewertung

Flächenanteil fi

(Kapitel 4)

Luft Li

(Tabelle 2)

Flächen  Fi

(Tabelle 3)
Abflussbelastung Bi

Gewässerpunkte GTyp

10

Gewässer

(Tabelle 1a und 1b)

GW - ausserhalb von Trinkwassergewinngebieten

0,20

0

S84 BA 2.2 (VKE325.1)

Behandlungswirkung der Versickerungsmulden

Entwässerungsabschnitt 10.2 S 84 Bau-km 10+338,5 – 10+834

Bi = fi 
. 
(Li + Fi)

29

0

0

0,000 ∑ = 1,00 29Abflussbelastung B = ∑ Bi : B =

1,00

vorgesehene Behandlungsmaßnahme

(Tabelle 4a, 4b und 4c)
Typ Durchgangswerte Di

Versickerung; 20cm bewachsenen Oberboden (AU : AS ≤ 5:1)

Bewertungsverfahren nach Merkblatt

DWA-M 153 (August 2007)

Nachweis erfüllt

E <= G

Regenwasserbehandlung erforderlich

B > G

E = 5,8

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G / B :

D = 0,20

Dmax = 0,34

Emissionswert E = B 
.
 D :

-

Durchgangswert D = Produkt aller Di (Kapitel 6.2.2) :

1,00

-



Anlage 18.2.3

Seite 2

Projekt:

G 12 G =

Au,i fi Typ Punkte Typ Punkte

- 1,00 L 2 2 F 5 27

- 0 - 0

- 0 - 0

- 0 - 0

Ergebnis B = 29 G = 10

Bewertung

D2 b

D4 b

-

Ergebnis E = 4,6 G = 10

Bewertung

Flächenanteil fi

(Kapitel 4)

Luft Li

(Tabelle 2)

Flächen  Fi

(Tabelle 3)
Abflussbelastung Bi

Gewässerpunkte GTyp

10

Gewässer

(Tabelle 1a und 1b)

GW - ausserhalb von Trinkwassergewinngebieten

0,35

0

S84 BA 2.2 (VKE325.1)

Behandlungswirkung der Versickerungsmulden

Entwässerungsabschnitt 10.7 und 10.8 (S 84 Bau-km 12+250 – 12+350 / 12+350 – 12+605,9)

Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle"

Bi = fi 
. 
(Li + Fi)

29

0

0

0,000 ∑ = 1,00 29Abflussbelastung B = ∑ Bi : B =

vorgesehene Behandlungsmaßnahme

(Tabelle 4a, 4b und 4c)
Typ Durchgangswerte Di

Versickerung; 20cm bewachsenen Oberboden (AU : AS > 5:1 bis ≤ 15:1)

Bewertungsverfahren nach Merkblatt

DWA-M 153 (August 2007)

Nachweis erfüllt

E <= G

Regenwasserbehandlung erforderlich

B > G

E = 4,6

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G / B :

D = 0,16

Dmax = 0,34

Emissionswert E = B 
.
 D :

Bodenpassage unter Mulden, Rigolen, Schächten o. ä. (AU : AS > 5:1 bis ≤ 15:1)

Durchgangswert D = Produkt aller Di (Kapitel 6.2.2) :

0,45

-



Anlage 18.2.3

Seite 3

Projekt:

G 12 G =

Au,i fi Typ Punkte Typ Punkte

- 1,00 L 1 1 F 4 19

- 0 - 0

- 0 - 0

- 0 - 0

Ergebnis B = 20 G = 10

Bewertung

D24 c

-

Ergebnis E = 10 G = 10

Bewertung

Flächenanteil fi

(Kapitel 4)

Luft Li

(Tabelle 2)

Flächen  Fi

(Tabelle 3)
Abflussbelastung Bi

Gewässerpunkte GTyp

10

Gewässer

(Tabelle 1a und 1b)

GW - ausserhalb von Trinkwassergewinngebieten

0,50

0

S84 BA 2.2

Behandlungswirkung der Rigolenversickerung

Erschließungsstraße "Nach der Schiffsmühle"

Bi = fi 
. 
(Li + Fi)

20

0

0

0,000 ∑ = 1,00 20Abflussbelastung B = ∑ Bi : B =

vorgesehene Behandlungsmaßnahme

(Tabelle 4a, 4b und 4c)
Typ Durchgangswerte Di

Anlagen mit Dauerstau mit max. vS=10m/h (rkrit =45 l/(s·ha))

Bewertungsverfahren nach Merkblatt

DWA-M 153 (August 2007)

Nachweis erfüllt

E <= G

Regenwasserbehandlung erforderlich

B > G

E = 10

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G / B :

D = 0,50

Dmax = 0,50

Emissionswert E = B 
.
 D :

Durchgangswert D = Produkt aller Di (Kapitel 6.2.2) :

-






















